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Veröffentlichung des Beschlusses und des Systems zur Vergütung der Aufsichts-

ratsmitglieder gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 6, 120a Abs. 2 AktG 

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 12a der Satzung der Gesellschaft 

festgesetzt. Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die ordentliche Hauptversammlung am 17. Mai 

2021 unter Tagesordnungspunkt 6 "Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats" über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss gefasst.  

 

Die Hauptversammlung hat mit folgendem Ergebnis beschlossen, das nachfolgend abge-

druckte Vergütungssystem sowie die in § 12a der Satzung der Gesellschaft geregelte Ver-

gütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zu bestätigen:  

 

2.836.790 abgegebene gültige Stimmen (= 76,77 % des Grundkapitals)  

2.810.315 Ja-Stimmen (= 99,07 %)  

26.475 Nein-Stimmen (= 0,93 %)  

 

§ 12a der Satzung sowie das der Vergütung zugrundeliegende Vergütungssystem mit den 

Angaben gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG haben folgenden Inhalt: 

 

1. Auszug aus der Satzung der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier 

Aktiengesellschaft 

 

„§12a 

Vergütung des Aufsichtsrats 

 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahr-

nehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste, nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00 pro Geschäfts-

jahr. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter 

das Eineinhalbfache dieses Betrages. Für die Mitgliedschaft in einem Aus-

schuss des Aufsichtsrats erhalten Aufsichtsratsmitglieder eine zusätzliche feste, 
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nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 

2.500,00 pro Geschäftsjahr und pro Ausschussmitgliedschaft. Der Vorsitzende 

eines Ausschusses erhält das Doppelte dieser zusätzlichen Vergütung.  

 

(2) Bestandteil der Vergütung ist darüber hinaus der rechnerische Pro-Kopf-Anteil 

der Versicherungsprämie für eine im Namen der Gesellschaft zugunsten der 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen 

abgeschlossene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die die Gesell-

schaft trägt.  

 

(3) Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahrs an, be-

stimmt sich die Vergütung pro rata temporis.  

 

(4) Eine auf die Bezüge zu entrichtende Umsatzsteuer wird den Mitgliedern des 

Aufsichtsrats von der Gesellschaft erstattet.  

 

(5) Die vorstehenden Vergütungsregelungen in Abs. (1) bis (4) gelten erstmals für 

das am 1. Januar 2016 beginnende Geschäftsjahr.“ 

 

2. Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats  

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Ludwig Beck AG ist im vorstehend 

wiedergegebenen § 12a der Satzung festgesetzt. Danach erhalten die Mitglieder des 

Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit eine feste Vergütung, deren Höhe von den übernomme-

nen Aufgaben im Aufsichtsrat und in dessen Ausschüssen abhängt. Eine variable Ver-

gütung ist nicht vorgesehen. § 12a der Satzung findet seit dem Geschäftsjahr 2016 

Anwendung. 

 

Das der Satzungsregelung zugrundeliegende System für die Vergütung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und berücksichtigt deut-

sche und internationale Corporate Governance-Vorgaben, insbesondere diejenigen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex:  

 

- Das System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats sieht eine reine Fest-

vergütung vor. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats als weiteren 

Bestandteil der Vergütung den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der Versicherungs-

prämie für eine im Namen der Gesellschaft zugunsten der Mitglieder des Vorstands 

und des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossene Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung, die die Gesellschaft trägt. Variable Vergütungsbe-

standteile oder eine aktienbasierte Vergütung existieren nicht. Die Gewährung einer 

reinen Festvergütung entspricht der überwiegenden Praxis in anderen börsennotier-

ten Gesellschaften und hat sich bewährt. Vorstand und Aufsichtsrat sind der 



 

- 3 - 
 

Auffassung, dass eine reine Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder am besten 

geeignet ist, die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zu stärken und der unabhängig 

vom Unternehmenserfolg zu erfüllenden Beratungs- und Überwachungsfunktion 

des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen. Eine reine Festvergütung für Aufsichtsrats-

mitglieder ist auch in der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex vorgesehen.  

 

- Die Aufsichtsratsvergütung setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen: 

Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes Geschäftsjahr eine Vergütung in 

Höhe von EUR 25.000,00, der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält EUR 50.000,00 

und der stellvertretende Vorsitzende EUR 37.500,00. Entsprechend der Empfehlung 

G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex werden der höhere zeitliche Auf-

wand des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden im Aufsichtsrat bei 

der Vergütung berücksichtigt. Entsprechendes gilt für den Vorsitz und die Mitglied-

schaft in Ausschüssen. Für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats 

erhalten Aufsichtsratsmitglieder eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 

EUR 2.500,00 pro Geschäftsjahr und pro Ausschussmitgliedschaft. Der Vorsitzende 

eines Ausschusses erhält EUR 5.000,00 als zusätzliche Vergütung.   

 

- Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats den Ersatz ihrer bei Wahrneh-

mung ihres Amtes entstandenen Auslagen (insbesondere Reisekosten). Die Ludwig 

Beck AG gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern darüber hinaus den rechnerischen 

Pro-Kopf-Anteil der Versicherungsprämie für eine im Namen der Gesellschaft zu-

gunsten der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats zu marktüblichen Be-

dingungen abgeschlossene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung als weiteren 

Bestandteil der Vergütung.  

 

- Die Obergrenze für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ergibt sich aus 

der Summe der festen Vergütung, deren Höhe im Einzelnen von den übernomme-

nen Aufgaben im Aufsichtsrat und in dessen Ausschüssen abhängt, und dem rech-

nerischen Pro-Kopf-Anteil der Versicherungsprämie für die Vermögensschaden-

haftpflichtversicherung. Eine betragsmäßig bezifferte Maximalvergütung der Auf-

sichtsratsmitglieder besteht hingegen nicht. 

 

- Die Höhe und Ausgestaltung der Aufsichtsratsvergütung ist marktgerecht und er-

möglicht, dass die Gesellschaft auch in Zukunft in der Lage sein wird, qualifizierte 

Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat zu gewinnen. Dies ist Voraus-

setzung für eine bestmögliche Ausübung der Beratungs- und Überwachungstätig-

keit durch den Aufsichtsrat, die wiederum einen wesentlichen Beitrag zur Förderung 

der Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft leistet.  

 

- Die feste Vergütung wird mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahrs zur Zahlung fällig. 

Aufschubzeiten für die Auszahlung von Vergütungsbestandteilen bestehen nicht.  
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- Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist abschließend in der Satzung geregelt; 

Neben- oder Zusatzvereinbarungen bestehen nicht. Die Vergütung ist an die Dauer 

der Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied gekoppelt. Scheiden Mitglieder des Auf-

sichtsrats im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat oder einem seiner 

Ausschüsse aus, erhalten sie eine zeitanteilige Vergütung. Zusagen von Entlas-

sungsentschädigungen, Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen bestehen 

nicht.  

 

- Die Vergütungsregeln gelten gleichermaßen sowohl für Anteilseignervertreter als 

auch für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. 

 

- Die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer waren und sind 

für das Vergütungssystem des Aufsichtsrats ohne Bedeutung. Dies ergibt sich 

schon daraus, dass die Aufsichtsratsvergütung für eine Tätigkeit gewährt wird, die 

sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Ludwig Beck AG unter-

scheidet und daher ein solcher sog. vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergü-

tung nicht in Betracht kommt.  

 

- Das der Vergütung zugrundeliegende Vergütungssystem des Aufsichtsrats wird von 

der Hauptversammlung auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats be-

schlossen. Die Vergütung ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt. In regelmä-

ßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, nehmen Vorstand und Aufsichtsrat 

eine Überprüfung vor, ob Höhe und Ausgestaltung der Vergütung noch marktge-

recht sind und in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des Aufsichts-

rats sowie der Lage der Gesellschaft stehen. Hierzu führt der Aufsichtsrat einen ho-

rizontalen Marktvergleich durch. Dabei kann sich der Aufsichtsrat von einem exter-

nen unabhängigen Experten beraten lassen. Sofern Anlass besteht, das Vergü-

tungssystem für den Aufsichtsrat zu ändern, werden Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung einen Vorschlag zur Änderung der Satzungsregelung zur Auf-

sichtsratsvergütung vorlegen. 

 

- Etwaigen Interessenkonflikten bei der Prüfung des Vergütungssystems wirkt die ge-

setzliche Kompetenzordnung entgegen, da die letztendliche Entscheidungsbefugnis 

über die Aufsichtsratsvergütung der Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser 

ein Beschlussvorschlag sowohl von Vorstand als auch von Aufsichtsrat unterbreitet 

wird, mithin bereits in den gesetzlichen Regelungen ein System der gegenseitigen 

Kontrolle vorgesehen ist. Im Übrigen gelten die allgemeinen Regeln für Interessen-

konflikte, wonach solche insbesondere offenzulegen und angemessen zu behan-

deln sind. 

 


